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Wirtschaftsminister 
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Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Dro Heinz FISCHER 

Parlament 
1017 WIE N 

6O',t11AB 

1994 .. 03- 08 

zu 6033/J 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

6033/J betreffend Fachhochschule für Tourismus in Tirol, welche 

die Abgeordneten Mag. Trattner, Ing. Meischberger, Haller und 

Mag. Praxmarer am 3. Februar 1994 an mich richteten, stelle ich 

fest: 

Punk~e 1 bis 6 der Anfrage: 

Ist dem Bundesministerium für wir~sch~f~liche Angelegenheiten ein 

Projekt "Fachhochschule für Tourismus vv im Bundesland Tirol be

k~xmt1 

Wenn ja, wer ist: Erhalter dieser Fa.chhochschule, aus welchem 

Bereich rekrutieren sich die Lehrbeauftragten, nach welchen 

Studienplänen wird ausgebildet \lind welche Qualifikationen müssen 

die Studierenden für den Beginn eines Studiums vorweisen? 
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- 2 -

Welchen finanziellen Beitrag wird Ihr Bundesministerium zu diesem 

Projekt leisten? 

Wenn nein, warum leistet Ihr Bundesministerium keinen finan

ziellen Beitrag? 

Ist Herr Abg. Lukesch im Hinblick auf dieses Projekt an Sie 

herangetreten und haben Sie ihm zu irgendeinem Zeitpunkt eine 

positive Verwendungszulage diesbezüglich gegeben? 

Wenn nein, wie erklären Sie sich die Äußerungen von Abg. Lukesch, 

daß es zu einer Realisierung im Jahr 1994 kommen werde? 

Antwort: 

Grundsätzlich begrüßt das Bundesministerium für wirtschaftliche 

Angelegenheiten die Überlegungen zur Schaffung einer Fachhoch

schule für Tourismus in Tirol. Die diesbezüglichen Äußerungen des 

Abgeordneten Lukesch werden deshalb voll unterstützt. Das Bundes

ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten ist jedoch nicht 

zur Vollziehung des Bundesgesetzes über Fachhochschul-Studien

gänge, BGBI. Nr. 340/1993, zuständig. 
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